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Züssower Amtsblattes
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Informationen
aus dem Amtsbereich

Öffnungszeiten des Amtes Züssow

Bürgerbüros Gützkow, Ziethen und Züssow
Dienstag	 8:00	-	12:00	und	13:00	-	18:00	Uhr
Donnerstag	 8:00	-	12:00	und	13:00	-	16:00	Uhr
Freitag	 8:00	-	12:00	Uhr

Sprechzeiten der Wohngeldstelle/Übernahme Elternbei-
träge Kita im Bürgerbüro Ziethen:
Dienstag	 8:00	-	12:00	und	13:00	-	18:00	Uhr
Freitag	 8:00	-	12:00	Uhr	
Tel.-Nr.		 038355	643-325

Sprechzeiten der Wohngeldstelle/Übernahme Elternbei-
träge Kita im Bürgerbüro Züssow:
Donnerstag	 8:00	-	12:00	und	13:00	bis	16:00	Uhr
Tel.-Nr.	 038355	643-115

Sprechzeiten des Amtsvorstehers

Sprechzeiten 
Amtsvorsteher: Rolf	Warkus

Sprechzeiten	in	Gützkow	 Donnerstag	 10:00	-	12:00	Uhr
Sprechzeiten	in	Ziethen	 Donnerstag	 14:00	-	16:00	Uhr
Sprechzeiten	in	Züssow	 Dienstag	und	Donnerstag	
	 nach	telefonischer	Verein-
	 barung	(038355	6430)	
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Sprechzeiten der Bürgermeister:

Gemeinde Bandelin
Bürgermeisterin: Jana von Behren
 (1. Stellvertreterin)
Sprechzeiten: Donnerstag 18:00 - 19:00 Uhr
 Gemeindebüro, Neue Str. 2,
 17506 Bandelin

Gemeinde Gribow
Bürgermeister: Jörg-Hagen Tambach
Sprechzeiten: Es kann jederzeit angerufen
 werden.

Gemeinde Groß Kiesow
Bürgermeister: Jürgen Wohlers
Sprechzeiten: nach Vereinbarung unter
 Tel.-Nr.: 038355 12650

Gemeinde Groß Polzin
Bürgermeister: Silvio Grabowski
Sprechzeiten: 1. und 3. Donnerstag
 im Monat 17:00 - 18:00 Uhr
 in der Bauernstube im 
 Gutshaus Groß Polzin

Stadt Gützkow
Bürgermeister: Joachim Otto
Sprechzeiten: Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr

Gemeinde Karlsburg
Bürgermeister: Rolf Warkus
Sprechzeiten: Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr
 Haus der Gemeinde,
 Schulstr. 27 a, 
 17495 Karlsburg
 Tel.-Nr.: 038355 61388

Gemeinde Klein Bünzow
Bürgermeister: Karl Jürgens
Sprechzeiten: jeden 1. Dienstag im Monat 
 von 16:00 - 17:00 Uhr
 im Gemeindezentrum, 
 Bahnhof 35, Klein Bünzow
 es kann jederzeit angerufen 
 werden:
 Handy-Nr.: 0171 2445637

Gemeinde Kölzin
Bürgermeisterin: Jutta Dinse
Sprechzeiten: mit vorheriger
  Terminabsprache

Gemeinde Lühmannsdorf
Bürgermeisterin: Esther Hall
Sprechzeiten: Dienstag  17:00 - 18:00 Uhr
 im Gemeindezentrum, 
 Giesekenhäger Reihe 33, 
 17495 Lühmannsdorf
 Tel. 038355 12918

Gemeinde Murchin
Bürgermeister: Peter Neumann
Sprechzeiten: Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr
 Gemeindebüro Murchin,
 Dorfstr. 50

Gemeinde Rubkow
Bürgermeister: Manfred Höcker
Sprechzeiten: Montag 15:30 - 17:30 Uhr
 Gemeindebüro Rubkow

Gemeinde Schmatzin
Bürgermeister: Dr. Klaus Brandt
Sprechzeiten: jeden 1. und 3. Dienstag
 im Monat 15:00 - 16:30 Uhr
 Gemeindebüro im Gutshaus
 Schlatkow

Gemeinde Wrangelsburg
Bürgermeister: Andreas Juds
Sprechzeiten: Freitag 16:00 - 18:00 Uhr
 Ginsterweg 18
 Tel.: 038355 68959
 Fax: 038355 689936

Gemeinde Ziethen
Bürgermeister: Eckhard Moede
Sprechzeiten: jeden 1. und letzten Montag im
 Monat  von 16:00 - 17:30 Uhr
 Uhr oder nach vorheriger
 telefonischer Vereinbarung
 Gemeindebüro Ziethen

Gemeinde Züssow
Bürgermeister: Hans-Dieter Hein
Sprechzeiten: jeden 1. und 3. Dienstag im
  Monat  von 17:00 - 18:00 Uhr
 Gemeinderaum Schulstr. 1,
 17495 Züssow

Züssower Amtsblatt
Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Züssow mit der amtsangehörenden Stadt Gütz-
kow und den Gemeinden Bandelin, Gribow, Groß Kiesow, Groß Polzin, Karlsburg, Klein 
Bünzow, Kölzin, Lühmannsdorf, Murchin, Rubkow, Schmatzin, Wrangelsburg, Ziethen und 
Züssow. Das Züssower Amtsblatt erscheint am 2. Mittwoch jedes Monats und wird in die 
Haushalte gliefert. Es kann gegen Zahlung der Zustellgebühren im Abonnement oder einzeln 
über das Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow, Tel. 03 83 55/643-0, Fax 03 83 55/64 399  
E-mail: info@amt-zuessow.de, www.amt-zuessow.de bezogen werden. Auflagenhöhe: 6055.

Herausgeber:  Verlag + Druck Linus Wittich KG, 
 Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, 
 Tel.: 039931 / 57 90, Fax: 5 79 30, 
 Internet: http://www.wittich.de;
 E-mail: info@wittich-sietow.de, 
Satz und Druck:  Verlag + Druck Linus Wittich KG, 
 Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, 
 Tel.: 039931 / 57 90, Fax: 5 79 30, 
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Amtsvorsteher, Verantwortlich für den außer-
amtlichen Teil und den Anzeigenteil: H.-J. Groß, Geschäftsführer, Namentlich gekenn-
zeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder,  der auch verantwortlich 
ist. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zei-
tungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages 
für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf 
Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Das amtliche Mitteilungsblatt kann 
gegen Porto- und Versandkosten in der Pressestelle der Verwaltung auf Antrag abon-
niert werden. Einzelne Exemplare sind im Verlag erhältlich (bis zu 4 Wochen nach Er-
scheinen). Vom Kunden vorgebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns 
aus 4C-Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei 
unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwie-
dergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns 
zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier veröf-
fentlichten Fotos, Bilder, Grafiken, Texte und auch Gestaltung liegen beim 
Verlag. Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers.
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Erreichbarkeit der Mitarbeiter des Amtes Züssow
	 Name Telefon-Nr.
____________________________________________________________________________________________________________________
Amtsvorsteher	 Rolf	Warkus
		 nach	Vereinbarung
	 Di.	u.	Do.	 038355	643-0
Sitz:	17495	Züssow,	Dorfstraße	6,	 Gützkow
Postanschrift:	Amt	Züssow,	 Do.,	10:00	-	12:00	Uhr	 038355	643-220
Dorfstraße	6,	17495	Züssow	 Ziethen
	 Do.,	14:00	-	16:00	Uhr	 038355	643-315	 r.warkus@amt-zuessow.de

Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)
Sitz:	17495	Züssow,	Dorfstraße	6,
Postanschrift:	Amt	Züssow,	Dorfstraße	6,	17495	Züssow

LVB	 Eckhart	Stöwhas	 038355	643-0	 e.stoewhas@amt-zuessow.de
Sekretariat,
Vorzimmer	Amtsvorsteher	und	LVB	 Nadine	Beutel	 038355	643-160	 n.beutel@amt-zuessow.de
Personalwirtschaft	 Sibylle	Gurr	 038355	643-117	 s.gurr@amt-zuessow.de
Personalverwaltung/Personalabrechnung	 Corinna	Winkler	 038355	643-114	 c.winkler@amt-zuessow.de

Stabsstelle: Zentrale	Steuerung	und	Controlling
Sitz:	17495	Züssow,	Dorfstraße	6
Postanschrift:	Amt	Züssow,	Dorfstraße	6,	17495	Züssow

	 Regina	Kloker	 038355	643-110	 r.kloker@amt-zuessow.de

Fachbereich Zentrale Dienste
Sitz:	17495	Züssow,	Dorfstraße	6
Postanschrift:	Amt	Züssow,	Dorfstraße	6,	17495	Züssow

Leitung	des	Fachbereiches	durch	LVB	 Eckhart	Stöwhas	 038355	643-0	 e.stoewhas@amt-zuessow.de
Zentrale	Verwaltung	 Birgit	Siewert	 038355	643-161	 b.siewert@amt-zuessow.de
Ortsrecht/Kommunalrecht/Wahlen	und
Internetpräsentation	 Heike	Maier	 038355	643-120	 h.maier@amt-zuessow.de
Sitzungsdienst/Amtsblatt	 Monika	Mahnke	 038355	643-112	 m.mahnke@amt-zuessow.de
Sitzungsdienst	 Petra	Gorklo	 038355	643-162	 p.gorklo@amt-zuessow.de
Informationstechnik/Datenschutz	 Alexander	Schuricke	 038355	643-123	 a.schuricke@amt-zuessow.de

Fachbereich Finanzen
Sitz:	17390	Ziethen,	Dorfstraße	68	a
Postanschrift:	Amt	Züssow,	Dorfstraße	6,	17495	Züssow

Leitung	des	Fachbereiches	 Charlotte	Peters	 038355	643-321	 c.peters@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Beiträge	 Kristian	Kraffzig	 038355	643-313	 k.kraffzig@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Abgaben	 Astrid	Ploetz	 038355	643-322	 a.ploetz@amt-zuessow.de
Abgaben	 Ilona	Morgenstern	 038355	643-312	 i.morgenstern@amt-zuessow.de
Abgaben	 Oliver	Krüger	 038355	643-337	 o.krueger@amt-zuessow.de
Kassenleitung	 Elke	Henkel	 038355	643-319	 e.henkel@amt-zuessow.de
Buchhaltung/Kasse	 Martina	Schlotmann	 038355	643-318	 m.schlotmann@amt-zuessow.de
Buchhaltung/Kasse	 Regina	Streeck	 038355	643-338	 r.streeck@amt-zuessow.de
Vollstreckung	 Waltraut	Vorbau	 038355	643-332	 w.vorbau@amt-zuessow.de
Vollstreckung	 Mandy	Braun	 038355	643-336	 m.braun@amt-zuessow.de

Fachbereich Bau- und Grundstücksmanagement
Sitz:	17506	Gützkow,	Pommersche	Str.	27
Postanschrift:	Amt	Züssow,	Dorfstraße	6,	17495	Züssow

Leitung	des	Fachbereiches	 Ronny	Saß	 038355	643-218	 r.sass@amt-zuessow.de
SB	Bauleitplanung	 Dorit	Brummund	 038355	643-216	 d.brummund@amt-zuessow.de
SB	Tiefbau	 Karin	Jürgens	 038355	643-227	 k.juergens@amt-zuessow.de
SB	Straßenwesen	 Mathias	Gebhardt	 038355	643-217	 m.gebhardt@amt-zuessow.de
SB	Hochbau,	Flurstücksverwaltung	 Sabine	Muschter	 038355	643-215	 s.muschter@amt-zuessow.de
SB	Gebäude-/Grundstücksmanagement	 Marina	Klüber	 038355	643-213	 m.klueber@amt-zuessow.de
SB	Gebäude-/Grundstücksmanagement	 Annette	Köhler	 038355	643-226	 a.koehler@amt-zuessow.de
Vertretung:	 Katrin	Berndt	 038355/643-226	 k.berndt@amt-zuessow.de
SB	Friedhofsverwaltung/	 Karina	Eberhardt	 038355	643-229	 k.eberhardt@amt-zuessow.de
SB	Gebäude-/Grundstücksmanagement

Fachbereich Bürgerdienste
Sitz:	17390	Ziethen,	Dorfstraße	68	a
Postanschrift:	Amt	Züssow,	Dorfstraße	6,	17495	Züssow
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Leitung des Fachbereiches Doris Baumgardt 038355 643-335 d.baumgardt@amt-zuessow.de
SB Bürgerbüro Gützkow/
Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt Hannelore Peters 038355 643-223 h.peters@amt-zuessow.de
SB Bürgerbüro 
Ziethen/Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt Marianne Mauritz 038355 643-324 m.mauritz@amt-zuessow.de
SB Bürgerbüro 
Züssow/Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt Petra Zeising 038355 643-127 p.zeising@amt-zuessow.de
SB Wohngeld/Übernahme Elternbeiträge Kita Roswitha Kramber  r.kramber@amt-zuessow.de
 dienstags und freitags in Ziethen  038355 643-325
 donnerstags in Züssow  038355 643-115
 in Gützkow nach Vereinbarung  038355 643-219
SB Öffentliche Ordnung und Sicherheit,
Baumschutz Wilfried Ebert 038355 643-330 w.ebert@amt-zuessow.de
SB Brandschutz, Wild- und Jagdschaden Dieter Spiering 038355 643-331 d.spiering@amt-zuessow.de
SB Standesamt/Namensänderung
Kultur, Jugend, Sport, Senioren Hannelore Denz 038355 643-326 h.denz@amt-zuessow.de
SB Standesamt/Namensänderung
Kultur, Jugend, Sport, Senioren Gisela Kuhse 038355 643-327 g.kuhse@amt-zuessow.de
SB Schulverwaltung/Kita Iris Kejla 038355 643-311 i.kejla@amt-zuessow.de

Faxanschluss Gützkow   038353 611-10
Faxanschluss Ziethen   03971 2081-20
Faxanschluss Züssow   038355 643-99
E-Mail   info@amt-zuessow.de

Öffnungszeiten der Bibliothek  
in Gützkow

Montag 07:30 - 12:15 Uhr und
 12:45 - 17:00 Uhr
Dienstag 07:30 - 12:15 Uhr und
 12:45 - 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  07:30 - 14:30 Uhr
jeden 2. u. 4. Do.
im Monat  bis 11:40 Uhr
Freitag 07:30 - 13:15 Uhr

Öffnungszeiten 
der Bibliothek in Karlsburg

Dienstag  17:00 - 18:00 Uhr  im Haus der Gemeinde
  in Karlsburg 

Öffnungszeiten der Bibliothek in Züssow

Donnerstag 15:00 - 18:00 Uhr in der alten Schule/
  Gemeinderaum Züssow

Sitzungstermine

16.06.2011 Gemeindevertretung Lühmannsdorf
04.07.2011 Gemeindevertretung Karlsburg
14.07.2011 Gemeindevertretung Züssow

Die Bekanntgabe der Tagesordnung und des Sitzungs-
ortes erfolgen entsprechend der Hauptsatzungen an den 
Bekanntmachungstafeln. 

Amtliche 
Bekanntmachungen

Amt Züssow 
Gemeindewahlbehörde

Öffentliche Bekanntmachung 

1.  Wahlleiter des Amtes Züssow 
 Herr Rolf Warkus, 
 Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow.

2.  Stellvertreter des Wahlleiters des Amtes Züssow 
 Herr Eckhart Stöwhas, 
 Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Im Auftrag 

Gemeindewahlbehörde

Züssow, den 20.05.2011

Aufforderung der Gemeindewahlbehörde 
an die Parteien und Wählergruppen zur 
Einreichung von Vorschlägen für die 
Besetzung der Wahlvorstände für die 
Wahlen am 04.09.2011 

Am 04.09.2011 finden in Mecklenburg-Vorpommern wie-
der Wahlen statt. Die Gemeinden des Amtes Züssow bil-
den jeweils einen Wahlbezirk. Für jeden Wahlbezirk wird 
mindestens ein Wahlvorstand gebildet. 
Die Parteien und Wählergruppen werden aufgefordert, 
Wahlberechtigte für die Besetzung der Wahlvorstände in 
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den Gemeinden Bandelin, Gribow, Groß Kiesow, Groß 
Polzin, Gützkow, Karlsburg, Klein Bünzow, Kölzin, Lüh-
mannsdorf, Murchin, Rubkow, Schmatzin, Wrangelsburg, 
Ziethen und Züssow zu benennen. Parteien und Wähler-
gruppen können auch Vorschläge für die Besetzung des 
Briefwahlvorstandes des Amtes Züssow an die Gemein-
dewahlbehörde richten. Für den Wahlvorstand dürfen 
Wahlberechtigte nicht benannt werden, die Wahlbewer-
ber oder  Vertrauensperson für Wahlvorschläge sowie be-
reits Mitglied eines Wahlorgans sind. Die Mitglieder der 
Wahlvorstände üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Zur 
Übernahme dieses Ehrenamtes ist jeder Wahlberechtigte 
verpflichtet. Das Ehrenamt darf nur aus wichtigem Grund 
abgelehnt werden. 

Die Übernahme dürfen ablehnen
1. Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Bundes-

tages, des Landtages, der Bundesregierung und der 
Landesregierung,

2. im öffentlichen Dienst Beschäftigte, die amtlich mit dem 
Vollzug der Wahl oder mit der Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung beauftragt sind,

3. Wahlberechtigte, die am Wahltag wenigstens 67 Jahre 
alt sind und

4. Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie durch 
Familienpflichten, Krankheit oder sonstige dringende 
Gründe an der Übernahme des Amtes gehindert sind.

Die Mitglieder von Wahlorganen haben Anspruch auf ei-
nen Aufwandsersatz.

Ihre Vorschläge für die Besetzung der Wahlvorstände 
reichen Sie bitte bis zum 15.07.2011 bei der Gemeinde-
wahlbehörde des Amtes Züssow, Dorfstraße 6 in 17495 
Züssow ein.  

Im Auftrag

Gemeindewahlbehörde

Züssow, den 12.05.2011

Öffentliche Bekanntmachung  
der Wahlleitung

Entsprechend § 46 des Landes- und Kommunalwahlge-
setzes (LKWG M-V) vom 16. Dezember 2010 i. V. m. § 46 
Absatz 3 der Landes- und Kommunalwahlordnung (LKWO 
M-V) vom 2. März 2011 gebe ich bekannt: 
Bei den Kommunalwahlen im Land Mecklenburg-Vor-
pommern am 07.06.2009 ist im Wahlbereich Bandelin 
(Gemeinde Bandelin) Frau Brigitte Türner aus dem Wahl-
vorschlag der Wählergemeinschaft „Frauenpower Bande-
lin“ in die Gemeindevertretung Bandelin gewählt worden. 
Frau Brigitte Türner hat mit einer schriftlichen Erklärung 
vom 13.05.2011 auf ihr Mandat für die Gemeindevertre-
tung Bandelin verzichtet.  Für den Wahlvorschlag der 
Wählergemeinschaft „Frauenpower Bandelin“ ist keine 
Ersatzperson, die nachrücken kann, vorhanden. Der Sitz 
in der Gemeindevertretung Bandelin bleibt aus diesem 
Grund unbesetzt.
Entsprechend § 46 Absatz 4 LKWG i. V. m. § 35 LKWG ist 
gegen die Feststellung der Wahlleitung Einspruch zuläs-

sig. Der Einspruch ist innerhalb von zwei Wochen nach 
der Bekanntmachung schriftlich oder zur Niederschrift un-
ter Angabe der Gründe bei der Wahlleitung zu erheben. 
Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung.

Züssow, den 19.05.2011

Sitzung des Wahlausschusses  
des Amtes Züssow

Termin: 29. Juni 2011, 18:00 Uhr
Ort: Amt Züssow in 17495 Züssow, Dorfstraße 6, 

Beratungsraum

Tagesordnung: 
1.  Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit und der Be-

schlussfähigkeit
2.  Abstimmung über die Tagesordnung
3.  Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge 

für die Wahl einer Bürgermeisterin/eines Bürgermei-
sters in der Gemeinde Bandelin am 04.09.2011

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffent-
licher Sitzung. 
Der Zutritt ist jedermann gestattet. 
Der Wahlausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Beisitzer beschlussfähig. Der Beschluss er-
folgt mit Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Züssow, den 10.05.2011

Gemeinde Bandelin

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 12.05.2011

Öffentlicher Teil:

Wahl eines weiteren Mitgliedes in den Amtsausschuss
Als weiteres Mitglied (1 Person) in den Amtsausschuss 
wird gewählt:

Frau Regina Rieck (weiteres Mitglied). 
Als Stellvertreterin wird gewählt Frau Anja Lorenz.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Wahl weiterer Mitglieder in den Ausschuss für Gemein-
deentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
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In den Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt werden gewählt:

Frau Antje Jeschke (Gemeindevertreter)
Frau Regina Rieck (Gemeindevertreter)
Herr Thomas Haselau (sachkundiger Einwohner).

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  2

Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe auf der Haus-
haltsstelle 0200655000 (Rechtsanwaltskosten)
Die Gemeindevertretung beschließt die Deckung der 
überplanmäßigen Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
0200655000 (Rechtsanwaltskosten) in Höhe von 900 €.
Es sind auf der Haushaltsstelle 100 € geplant. Für unab-
weisbare und unvorhergesehene Rechtsanwaltskosten im 
Zusammenhang mit der Ausschreibung der Kita-Träger-
schaft aufgrund der Einstellung der Betreibung durch den 
bisherigen Träger müssen weitere 900,00 € bereitgestellt 
werden, sodass der Planansatz auf insgesamt 1.000 € er-
höht wird.
Die Deckung erfolgt aus der Rücklage.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe Garagenkomplex Bandelin
Die Gemeindevertretung beschließt die Einrichtung der 
Haushaltsstelle 88000 50000 (Unterhaltung Garagenkom-
plex Bandelin) mit der überplanmäßigen Ausgabe für das 
Jahr 2011 in Höhe von 1.500,00 €.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen: 0

Nichtöffentlicher Teil

• Zuschlagserteilung für die Betreibung und Bewirtschaf-
tung der Kindertagesstätte „Knirpsenland“ in Bandelin

• Trägerschaftsvertrag zur Betreibung und Bewirtschaf-
tung der Kindertagesstätte „Knirpsenland“ in Bandelin

• Mietvertrag Kita Bandelin

Gemeinde Karlsburg

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 02.05.2011

Öffentlicher Teil:

Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 
3.800,00 EUR bei der HH- Stelle 02000.5000 Unterhal-
tung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haus der 
Gemeinde) - Genehmigung einer Eilentscheidung
Die Gemeindevertretung beschließt, die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 3.800,00 EUR bei der HH- Stelle 
02000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 
Anlagen (Haus der Gemeinde)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
67500.54300 - Winterdienst
Die Gemeindevertretung Karlsburg beschließt die über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 3.700,00 EUR auf der 
Haushaltsstelle 67500.54300 (Winterdienst)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Außerplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltstelle 
63000.50100 (Reparatur Durchlass)
Die Gemeindevertretung Karlsburg beschließt die außer-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 10.000,00 EUR auf der 
Haushaltsstelle 63000.50100 (Reparatur Durchlass) 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nutzungsverordnung und Nutzungsvertrag Haus der Ge-
meinde Karlsburg
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 
02.05.2011 die Nutzungsverordnung zur Vermietung von 
Räumen im Haus der Gemeinde Karlsburg.
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 
02.05.2011 den Nutzungsvertrag zur Vermietung von Räu-
men im Haus der Gemeinde Karlsburg mit folgenden Än-
derungen im § 3.
Veranstaltungen der Gemeinde Karlsburg und ihrer Ver-
eine sind entgeltfrei.
Für GEMA-pflichtige Veranstaltungen ist der Nutzer der 
Räumlichkeiten melde- und kostenpflichtig.
Soll der Einsatz von Tonträgern, Kapellen oder Chören 
erfolgen, muss eine GEMA-Gebühr entrichtet werden. 
Die Höhe der Gebühr legt die Zentrale der GEMA (Ge-
sellschaft für Musikalische Aufführungs- und Mechanische 
Vervielfältigungsrechte) in 10787 Berlin, Keithstraße 7, 
fest.

Abstimmungsergebnis für die Nutzungsverordnung:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Abstimmungsergebnis für den Nutzungsvertrag:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  1

Nichtöffentlicher Teil:

• Beschluss zur Auftragsvergabe Innenausstattung Bibli-
othek Haus der Gemeinde Karlsburg - Genehmigung 
einer Eilentscheidung des Bürgermeisters 

• Beschluss zur Auftragsvergabe Innenausstattung (Ti-
sche, Stühle, Schränke) Haus der Gemeinde Karlsburg 
- Genehmigung einer Eilentscheidung des Bürgermei-
sters 
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•	 Gewährung	 einer	 Grunddienstbarkeit	 zur	 Errichtung	
einer	 Entwässerungs-	 und	 Regenwasserleitung	 auf	
dem	Flurstück	der	Gemeinde	

•	 Beschluss	 zur	 Auftragsvergabe;	 Haus	 der	 Gemeinde	
Karlsburg	 *	 Wanddurchbrüche	 -	 Genehmigung	 einer	
Eilentscheidung	des	Bürgermeisters	

•	 Beschluss	 zur	 Auftragsvergabe	 Ausstattung	 Haus	 der	
Gemeinde	 Karlsburg	 mit	 Geschirr,	 Gläsern,	 Besteck	 -	
Genehmigung	 einer	 Eilentscheidung	 des	 Bürgermeis-
ters	

Nutzungsverordnung für das Haus  
der Gemeinde in Karlsburg

Aufgrund	des	Beschlusses	der	Gemeindevertretersitzung	
der	Gemeinde	Karlsburg	vom	02.05.2011	wird	für	die	Nut-
zung	des	Hauses	der	Gemeinde	folgende	Verordnung	er-
lassen:

§ 1
Die	 Gemeinde	 Karlsburg	 stellt	 folgende	 Räumlichkeiten	
im	Haus	der	Gemeinde	zur	Verfügung:
-	 1	Doppelraum
-	 Küche
-	 Sitzungsraum
-	 Toiletten

§ 2
Die	Genehmigung	der	Benutzung	der	Räumlichkeiten	er-
teilt	der	Bürgermeister	oder	ein	von	ihm	Beauftragter.
Die	Genehmigung	kann	versagt	werden,	wenn	die	Räum-
lichkeiten	 für	 öffentliche	 Zwecke	 benötigt	 werden.	 Sie	
kann	ferner	versagt	werden,	wenn	nicht	gewährleistet	 ist,	
dass	die	Bestimmungen	dieser	Nutzungsverordnung	ein-
gehalten	werden	oder	die	öffentliche	Ordnung	durch	die	
geplante	Veranstaltung	beeinträchtigt	wird.
Ein	Anspruch	auf	Vermietung	besteht	nicht.	Die	Überlas-
sung	für	eine	gewerbliche	Nutzung	ist	ausgeschlossen.
Im	 gesamten	 Haus	 herrscht	 Rauchverbot.	 Zuwiderhand-
lungen	werden	entsprechend	dem	Gesetz	geahndet	bzw.	
der	Nutzer	wird	von	künftigen	Nutzungen	ausgeschlossen.
Der	Bürgermeister	oder	eine	von	ihm	beauftragte	Person	
ist	 jederzeit	 berechtigt,	 an	 den	 Veranstaltungen	 teilzu-
nehmen	 und	 die	 Einhaltung	 der	 Nutzungsverordnung	 zu	
überprüfen.

§ 3
Nutzungsentgelt und Kaution für Räume 
Raum Entgelt
Doppelraum	 100,00	EUR
Küche	 inclusive
Sitzungsraum	 25,00	EUR
		 	
Kosten	für	Glasbruch	pro	Stück	 2,00	EUR
Kosten	für	Geschirrbruch	pro	Stück	 2,00	EUR
Kosten	für	Besteckverlust	oder	
-beschädigung	pro	Stück	 2,00	EUR
Kaution	 100,00	EUR

Das	 Nutzungsentgelt	 ist	 spätestens	 bei	 der	 Übergabe	
der	 Schlüssel	 zu	 entrichten.	 Bei	 unbarer	 Zahlung	 ist	 die	
Zahlung	 des	 Nutzungsentgeltes	 bei	 der	 Übernahme	 der	
Schlüssel	zu	belegen.

Die	Kaution	ist	nur	in	bar	beim	Empfang	der	Schlüssel	zu	
entrichten.
Kinderveranstaltungen	der	Gemeinde	Karlsburg	sind	ent-
geltfrei.
Veranstaltungen	 der	 Gemeinde	 Karlsburg	 und	 ihrer	 Ver-
eine	sind	entgeltfrei.
Für	 GEMA-pflichtige	 Veranstaltungen	 ist	 der	 Nutzer	 der	
Räumlichkeiten	melde-	und	kostenpflichtig.
Soll	 der	 Einsatz	 von	 Tonträgern,	 Kapellen	 oder	 Chören	
erfolgen,	 muss	 eine	 GEMA-Gebühr	 entrichtet	 werden.	
Die	 Höhe	 der	 Gebühr	 legt	 die	 Zentrale	 der	 GEMA	 (Ge-
sellschaft	für	Musikalische	Aufführungs-	und	Mechanische	
Vervielfältigungsrechte)	 in	 10787	 Berlin,	 Keithstraße	 7,	
fest.	

§ 4
Die	 Nutzer	 sind	 für	 die	 Einhaltung	 dieser	 Nutzungsver-
ordnung	in	vollem	Umfang	selbst	verantwortlich.
Die	Übernahme	und	Rückgabe	der	Schlüssel,	der	Räum-
lichkeiten	 und	 des	 Inventars	 in	 ordnungsgemäßem	 Zu-
stand	ist	schriftlich	zu	bestätigen.
Die	Gemeinde	Karlsburg	überlässt	den	Nutzern	das	Haus	
der	Gemeinde	in	dem	Zustand,	 in	dem	es	sich	befindet.	
Die	 Nutzer	 sind	 verpflichtet,	 die	 Räume	 und	 Geräte	 vor	
der	 Benutzung	 auf	 ihre	 ordnungsgemäße	 Beschaffenheit	
für	den	geplanten	Zweck	zu	prüfen	und	sicher	zu	stellen,	
dass	 schadhafte	 Geräte	 und	 Anlagen	 nicht	 benutzt	 wer-
den.
Die	Nutzer	stellen	die	Gemeinde	Karlsburg	von	etwaigen	
Haftpflichtansprüchen	 ihrer	 Gäste	 und	 sonstigen	 Dritten	
für	Schäden	frei,	die	 im	Zusammenhang	mit	der	Nutzung	
der	 überlassenen	 Geräte	 und	 Zugänge	 zu	 den	 Räumen	
und	 Anlagen	 stehen,	 sofern	 der	 Gemeinde	 kein	 Vorsatz	
oder	 grobe	 Fahrlässigkeit	 zur	 Last	 gelegt	 werden	 kann.	
Dies	 gilt	 entsprechend	 für	 eigene	 Haftpflichtansprüche	
der	Nutzer	gegen	die	Gemeinde	für	den	Fall	der	eigenen	
Inanspruchnahme.
Die	Nutzer	haften	für	alle	Schäden	am	Haus	der	Gemein-
de,	den	Nebenräumen,	den	Außenanlagen	sowie	Einrich-
tungen	und	Geräten,	die	nicht	auf	Abnutzung	oder	Materi-
alfehler	zurück	zu	führen	sind.	
Außerdem	 haften	 sie	 für	 alle	 Schäden,	 die	 im	 Rahmen	
ihrer	 Veranstaltung	 durch	 ihre	 Gäste	 verursacht	 werden	
sowie	durch	Besucher	oder	Personen,	die	sich	mit	 ihrem	
Willen	in	den	Räumen	aufhalten	oder	diese	aufsuchen.
Die	genutzten	Räume,	die	Küche	mit	Inventar	und	die	To-
iletten	 im	Haus	der	Gemeinde	sind	generell	vom	Nutzer	
zu	reinigen.	Das	Außengelände	ist	vertragsgemäß	ordent-
lich	zurück	zu	geben.	Abfälle	sind	vom	Nutzer	zu	entsor-
gen.	
Sollte	wegen	starker	Verschmutzung	oder	unsachgemäßer	
Reinigung	eine	zusätzliche	Reinigung	nötig	sein,	wird	die-
se	zu	Lasten	des	Nutzers	in	Auftrag	gegeben.	
Bei	Verlust	von	Schlüsseln	sind	die	Unkosten	durch	den	
Nutzer	zu	tragen.

Karlsburg,	den	02.05.2011
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Gemeinde Lühmannsdorf 

Beschluss der Gemeindevertretung  
vom 07.04.2011 

Öffentlicher Teil:

Ergänzungsbeschluss zum Haushaltsplan und zur Haus-
haltssatzung der Gemeinde Lühmannsdorf 2011 
Die Gemeindevertretung Lühmannsdorf beschließt, den 
auf der Sitzung am 10.03.2011 lt. § 47 KV M-V beschlos-
senen Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2011 wie 
folgt zu ändern:

Hst. 88000.93200  bisher:           0,- €  nunmehr:  
3.500,- €
Hst. 91000.90000  bisher:  44.700,- € nunmehr:  
41.200,- €
Hst. 91000.28000  bisher:  44.700,- € nunmehr:  
41.200,- €

Der Vorbericht und die Anlagen wurden dementspre-
chend angepasst.
Die Eckdaten der Haushaltssatzung lauten jetzt wie folgt:

 Verwaltungs-  Vermögens-
 haushalt  haushalt
Einnahmen  505.500,00 €  86.100,00 €
Ausgaben  558.400,00 €  86.100,00 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wir auf 50.000,00 € 
festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Kredite beträgt 0.

Die Hebesätze der Realsteuer werden wie folgt festge-
setzt: 
Grundsteuer A:  300 v. H.
Grundsteuer B:  350 v. H.
Gewerbesteuer:  300 v. H.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Lühmannsdorf 
für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 47 der KV M-V wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 10.03.2011 und erfolgter Ände-
rung am 07.04.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird
1.  im Verwaltungshaushalt
 in den Einnahmen  505.500,00 EUR
 in den Ausgaben  558.400,00 EUR
 und
2.  im Vermögenshaushalt
 in den Einnahmen  86.100,00 EUR
 in den Ausgaben  86.100.00 EUR
festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1.  Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 
 und Investitionsförderungsmaßnahmen  - EUR
 davon für Zwecke der Umschuldung  - EUR
2.  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
 ermächtigungen auf  - EUR
3.  Der Höchstbetrag der Kassenkredite  50.000,00 EUR

§ 3
Die Hebesätze der Realsteuer werden wie folgt festge-
setzt: 
1.  Grundsteuer
 a)  für die land- und forstwirtschaftlichen 
  Betriebe (Grundsteuer A) 300 v. H.
 b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Lühmannsdorf, den 16.05.2011 
(Ort, Datum)

Hall 
Bürgermeisterin

Durch die Landrätin des Landkreises Ostvorpommern als 
untere Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 12.05.2011 der 
Stellenplan genehmigt.
Bekannt gemacht am 08.06.2011 im Züssower Amtsblatt 
Nr. 06/2011

Bekanntmachungsordnung:
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Lüh-
mannsdorf für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht und kann zusammen mit den 
Anlagen innerhalb des folgenden Monats auf die Be-
kanntmachung zu den Geschäftszeiten von jedermann im 
Amt Züssow, - Finanzen -, Bürgerbüro Ziethen, Zimmer 
204 eingesehen werden.

Hall
Bürgermeisterin

Gemeinde Murchin

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 20.04.2011

Öffentlicher Teil:

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange zum Ent-
wurf der „Landesverordnung über die Europäischen Vo-
gelschutzgebiete in M-V“
Die Gemeinde Murchin hat keine Anregungen und Hin-
weise zum Entwurf der „Landesverordnung über die Eu-
ropäischen Vogelschutzgebiete in M-V“ (Vogelschutzge-
bietslandesverordnung VSGLVO M-V).

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  8
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0
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Stellungnahme zum Entwurf der Landesverordnung zur 
Festsetzung des Naturparks „Flusslandschaft Peenetal“
Die Gemeindevertretung Murchin hat keine Anregungen 
und Hinweise zum Entwurf der Landesverordnung zur 
Festsetzung des Naturparks „Flusslandschaft Peenetal“ 
und zur Änderung von Verordnungen zur Festsetzung von 
Naturparken in M-V.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  8
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Stellungnahme als Nachbargemeinde zur Bauleitpla-
nung der Stadt Usedom
Die Gemeinde Murchin hat keine Anregungen und Be-
denken zur 2. Ergänzung des Flächennutzungsplanes in 
Verbindung mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
10 „Hafen Kölpin“ der Stadt Usedom.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  8
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil:

• Grundstücksverkauf - Wohngrundstück in Libnow
• Verpachtung Triensee an Kreisanglerverband
• Mietvertrag
• Pachtvertrag Jugendherberge
• Pachtvertrag Garten
• Bauantrag
• Bauantrag
• Personalangelegenheit

Beschluss der Gemeindevertretung  
vom 05.05.2011

Öffentlicher Teil:

Beschluss der Gemeinde Murchin über die Aufstellung 
der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes 
Nr. 1 „Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Ge-
lände des ehem. Depots Relzow“
1. Für das im Flurkartenauszug gekennzeichnete Gebiet mit 

einer Größe von ca. 5,0 ha in der Gemarkung Relzow 
 Flur 2 
 Flurstücke 318/8 (tlw.), 318/9 (tlw.),
 beschließt die Gemeinde Murchin die Aufstellung der 

1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 
1  „Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gelän-
de des ehem. Depots Relzow “

2. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden für 
die Zulässigkeit der Errichtung einer Hydrothermalcarbo-
nisierungsanlage (HTC-Anlage) und die Herstellung von 
Anlagenkomponenten für HTC-Anlagen auf Änderungs-
flächen sowie die Lagerung, Konfektionierung  und Vor-
montage von Gestellen für Photovoltaikanlagen auf den 
östlich angrenzenden Ergänzungsflächen des B-Planes 
Nr. 1 der Gemeinde Murchin.

3. Die Planung wird nach §§ 2 ff BauGB aufgestellt. Eine 
Umweltprüfung ist durchzuführen.

 Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 BauGB soll im Rahmen einer Gemeindevertre-
tersitzung erfolgen.

4. Der Beschluss ist nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüb-
lich bekannt zu machen.

5. Alle im Zusammenhang mit der Planung, Erschließung 
und Bebauung des Gebietes entstehenden Kosten 
sind durch den Grundstückseigentümer zu tragen. Di-
es wird in einem städtebaulichen Vertrag detailliert 
festgeschrieben. 

Begründung
Mit dem Bebauungsplan Nr. 1 „Errichtung einer Photo-
voltaikanlage auf dem Gelände des ehemaligen Depots 
Relzow“, der seit dem 08.12.2010 rechtswirksam ist, hat 
die Gemeinde für eine nicht mehr für den logistischen 
Umschlag notwendige Fläche Baurecht für die Errichtung 
einer Photovoltaikanlage geschaffen.
Der Grundstückseigentümer, die Eurosolid Real Estate 
GmbH & Co KG beabsichtigt nunmehr das Konzept zur 
energetischen Nutzung alternativer Energiequellen aus-
zubauen und dafür auch weitere ca. 2,3 ha des Sonderge-
bietes Logistik in Anspruch zu nehmen.
Langfristiges Ziel ist es, für die Nutzungen auf dem Gelän-
de des ehemaligen Depots die energetische Selbstver-
sorgung abzusichern.
Die Errichtung einer HTC-Anlage mit den dazugehörigen 
Anlagen sowie die Möglichkeit der weiteren Forschung 
und Entwicklung zur energetischen Nutzung und Verwer-
tung von Biomasse ist das Kernstück des Änderungsver-
fahrens. Dazu werden in dem vorhandenen Verwaltungs-
gebäude die erforderlichen Bürokapazitäten vorgehalten. 
Dies ist in dem geänderten B-Plan entsprechend festzu-
setzen. Weiterhin sollen, ergänzend als dienstleistendes 
Gewerbe zum Sondergebiet Photovoltaik, Lagerhallen 
östlich angrenzend an das B-Plan-Gebiet als Verteilzen-
trum und zur Montage von Metallteilen für die Photovol-
taikanlage umgenutzt werden. (Montagelinie Gerüstbau 
für PV-Anlagen)
Mit der HTC- und der PV-Anlage am Standort des ehe-
maligen Depots Relzow wird durch die Kombination von 
Solarenergie und Hydrothermalcarbonisierung die vielfäl-
tige Nutzung alternativer Energien beispielhaft verwirk-
licht. Das Erfordernis zur Aufstellung eines Bebauungs-
planes ergibt sich einerseits aus der Nutzungsänderung 
der bisher als Sondergebiet Photovoltaik (SOPV) festge-
setzten Baufläche in ein Sondergebiet Hydrothermal-
carbonisierung (SOHTC) und andererseits aus der Inan-
spruchnahme von bisherigen Außenbereichsflächen zur 
Festsetzung als Sondergebiet Photovoltaik (SOPV). Die 
Zulässigkeit der Konfektionierung und Vormontage von 
Gerüstteilen ist im B-Plan zu regeln. Durch die beabsich-
tigte Änderung der Nutzungsart und die Überplanung 
von Außenbereichsflächen ist das Bauleitplanverfahren 
gemäß § 10 BauGB mit Umweltprüfung (gem. § 2 Abs. 4 
BauGB) durchzuführen. Die Ergebnisse der Umweltprü-
fung sind in einem Umweltbereicht zusammenzufassen, 
welcher Bestandteil der Begründung des Bebauungs-
planes wird. Die mit der 1. Änderung und Ergänzung des 
B-Planes Nr. 1 der Gemeinde Murchin einhergehenden 
Planungsabsichten der Gemeinde Murchin erfordern 
keine Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungs-
planes, weil die Grundzüge der beabsichtigten Planung 
denen des Flächennutzungsplanes nicht widersprechen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0
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Die Ortsgruppe der Volkssolidarität 
Karlsburg lädt zu folgenden  
Veranstaltungen ein

Donnerstag, 16. Juni 
Grillparty bei der Freiwilligen Feuerwehr Karlsburg 
Beginn:  16 Uhr 
Preis:  3 Euro

Mittwoch, 22. Juni 
Sommerfest
- Gemeinsamer Tag mit Kulturprogramm
- Mit Wanderungen auf der Insel Usedom (Zinnowitz)
- Busfahrt, Mittagsimbiss, Kaffeegedeck, kulturelle Umrah-

mung
Preis:  15 Euro
Anmeldung und Bezahlung bis 15. Juni bei Frau Bam-
scheidt (Tel. 6239)

Samstag, 02. Juli 
Sommermelodien im Schloss Karlsburg
Lieder und Schlossgeschichten mit dem Chor Karlsburg 
Beginn:  17 Uhr

Mitglieder und Gäste sind zu allen Veranstaltungen herz-
lich eingeladen. 

V. Barnscheidt

Veranstaltungshinweise der Ortsgruppe 
der Volkssolidarität Lühmannsdorf 

14. Juni  Rentnertreff im Gemeindezentrum 
 Beginn: 14:30 Uhr
20. Juni  Handarbeits-/Bastelnachmittag im Vereins-

raum 
 Beginn: 14:00 Uhr
22. Juni  Sommerfest der Volkssolidarität mit Wande-

rungen in Zinnowitz

Alle Mitglieder sind zu den Veranstaltungen herzlich ein-
geladen.

Lydia Hirt

Sport- und Familienfest  
in Lühmannsdorf 

Am 25. Juni 2011 findet ab 14:00 Uhr in Lühmannsdorf ein 
Sport- und Familienfest statt. Alle Einwohner und Gäste 
der Gemeinde Lühmannsdorf sind dazu herzlich eingela-
den.

Geplant sind u. a.:
14:00 Uhr  Eröffnung 
15:00 Uhr  Kaffee und Kuchen
16:30 Uhr  Auftritt einer Jugendband
20:00 Uhr  Auftritt der Gitarrengruppe Lühmannsdorf 

und anschließend Tanz und viel Sport und 
Spiel 

 Fahrten mit der Feuerwehr

Zur Eröffnung 
der Ausstellung
mit vielfältigen Exponaten 
aus
10 Jahren Patchwork
laden wir Sie und Ihre 
Freunde herzlich ein.
Ort: Kapelle Stolpe/Peene
Datum: 17. Juni 2011, 16:00 
Uhr
Für die musikalische Um-
rahmung sorgen wieder die 
Familien Kraft und Fritz.
- Die Ausstellung ist geöff-

net bis zum 4. Septem-
ber am Mi. bis So. von 
10:00 bis 16:00 Uhr.

- Viele unserer Handarbeiten sind käuflich zu erwerben.

Große Ehrung für die  
Schützen-Compagnie Gützkow 
von 1858 e. V.

Am 29.04.2011 anlässlich des Deutschen 
Schützentages 2011 wurde die Schützen-Compagnie Gütz-
kow für das langjährige Wirken um die Entwicklung des 
Sports mit der Sportplakette des Bundespräsidenten ge-
ehrt.

Ein weiterer traditioneller 
Höhepunkt auf dem Schieß-
platz ist am 18. Juni ab 13:00 
Uhr das alljährliche Schießen 
der Gützkower Vereine um 
den Wanderpokal, zu dem die 
Schützen-Compagnie herzlich 
einlädt.
Wir rufen alle Gützkower Vereine auf, sich hieran zu betei-
ligen.
Die „Gastschützen“ der Vorjahre wissen, wie viel Spaß 
dieser Wettkampf bereitet.
Natürlich sind auch Neulinge herzlich willkommen, sich 
unsere Anlage anzusehen, die sich besonders im letzten 
Jahr verändert hat - die Bahnen für Großkaliberpistolen 
sind fertig gestellt. 
Für die gastronomische Betreuung ist an diesem Nachmit-
tag gesorgt.
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Kirchennachrichten

Nachrichten der Kirchengemeinden 
Groß Bünzow - Schlatkow - Ziethen

Die Königin der Instrumente

„Stellen wir uns doch mal janz dumm und fragen uns mal: 
‚Was ist denn eigentlich ,ne Kirchenorgel?‘“ So oder ähn-
lich ergeht es wohl den beiden, wenn ich auf die enga-
gierten Orgelbauer treffe, die aktuell die Orgel in Groß 
Bünzow einbauen. „Die Mehrzahl von Balg heißt Bälge, 
das hier sind Zinkpfeifen und die dort sind aus Zinn und 
Blei. Und demnächst kommt der Intonateur für die wich-
tigen klanglichen Feinarbeiten an den Pfeifen!“
Nun ja. Alles Neuland für mich, aber definitiv hoch span-
nend! Die Orgelbauer erstellen sorgfältig diverse Holz-
kästen aus Kiefernholz und dichten die Kantenübergänge 
mit feinem weißemn naturgegerbten Schafsleder ab. Das 
ist ganz weich und anschmiegsam. Und hält auch mal hun-
dertfünfzig Jahre. - Hier muss eine Zinkrohrnaht nach dem 
Kröpfen verlötet werden. Ein Motor wird per Rohrleitung 
mit einer Holzkonstruktion verbunden, bei der eine Le-
derdrossel über mehrere Holzrollen angesprochen wird. 
Sieht kompliziert, aber nach guter Erklärung physikalisch 
größtenteils nachvollziehbar aus. Und die beiden Bälge 
können sogar mit Fuß- und Beinkraft betrieben werden! 
Das muss ich später unbedingt ausprobieren!

alte Ansicht der Buchholz-Orgel in Groß Bünzow vor der Restaurie-
rung

Etwa vierhundert Pfeifen werden dann hier eingebaut 
sein, wenn es so weit ist. Insgesamt sieben der dreiund-
dreißig silberfarbenen Prospektpfeifen sind jedoch blind. 
Das bedeutet, sie komplettieren einfach nur das sehens-
werte Gesamtbild, ohne einen einzigen Ton erzeugen zu 
können. Sie spielen mir nur vor, eine aktive Orgelpfeife 
zu sein. Vom Aussehen her kann ich sie von den ande-
ren nicht unterscheiden. - Das kommt mir nun irgendwie 
bekannt vor! Von dem einen oder anderen Mitmenschen 
scheint dieses Verhalten auch eintrainiert worden zu sein. 
Ich glaube, ich kenn das - Verzeihung - speziell aus der 
großen Politik…

O, jetzt kommen erste Töne aus diesem wundersamen In-
strument. Die Holzpedale sind bereits mit tiefklingenden 
Holzpfeifen verbunden. Die müssen aber noch mal he-
rausgenommen werden. Erst muss der Restaurator noch 
etliche Holzteile fachgerecht anstreichen, bevor der zwei-
einhalb Oktaven umfassende Pedalbereich endgültig fest 
montiert werden kann. 
Und der Tischler kann bis dahin noch die andere Empo-
re wieder hochziehen. „Dann brauchen wir bei der Into-
nation nicht immer durch die Orgel zu kriechen“, meint 
der eine Orgelbauer. Eine Kunst für sich, von der wir alle 
profitieren können, wenn im Laufe der nächsten Monate 
alle Register gezogen werden - zu unserer Freude und 
zum Lobe Gottes. Die Orgel sieht wirklich wunderschön 
aus! Schauen Sie sich diese bald einmal an! Vielleicht 
bekommt da der eine oder die andere ja auch noch Lust, 
dieses großgestaltige Instrument zu erlernen. „Darf ich 
hier mal drücken?“ „Aber gern…“ „Das klingt schön brum-
mig.“ „Das ist diese große Holz-Pfeife hier.“ „Oh, schön… 
Und was passiert, wenn ich…“

Mit diesem Erlebnisbericht grüßt sehr herzlich

Ihr/euer Pastor Andreas Pense-Himstedt

Gottesdienste u. ä.

Wann Name  Kirche Zeit Besonderheit
__________________________________________________
05.06. Exaudi Rubkow 09:00
05.06. Exaudi Groß Bünzow 10:30
05.06. Exaudi Schlatkow 14:00
12.06. Pfingst-
 sonntag Ziethen 10:00
12.06. Pfingst-
 sonntag Groß Bünzow 14:00
19.06. Trinitatis Rubkow 09:00 mit Taufe
19.06. Trinitatis Groß Bünzow 10:30
19.06. Trinitatis Schlatkow 14:00
26.06. 1. So. n. Tr. Ziethen 10:00
26.06. 1. So. n. Tr. Quilow 11:15
03.07. 2. So. n. Tr. Rubkow 09:00
03.07. 2. So. n. Tr. Klein Bünzow 10:30
03.07. 2. So. n. Tr. Schlatkow 14:00

Termine

Chor- und Orgelmusik zum Sommerbeginn
Quilow: Mit einem Chor- und Orgelkonzert begrüßen der 
Ziethener Kirchenchor und sein Leiter Clemens Kolkwitz 
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Auf diesem Wege möchten wir uns recht herzlich bedan-
ken bei allen, die am Gelingen des Festes anlässlich der 
zwanzigjährigen Partnerschaft zwischen der Gemeinde 
Bohmte und der Stadt Gützkow und an der feierlichen 
Übergabe des Tanklöschfahrzeuges an die Freiwillige 
Feuerwehr Gützkow beigetragen haben.

Joachim Otto  Uwe Rieck
Bürgermeister  Stadtwehrführer

Gützkow, 13. - 15. Mai 2011

Festveranstaltung auf dem Hasenberg in Gützkow 

Joachim Otto, Bürgermeister der Stadt Gützkow 

Ernst Adolf Busse, ehemaliger Gemeindedirektor aus Bohmte

Karl-Eberhard Wisselinck, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Gützkow 

Übergabe des neuen TLF 20/40 SL an die 
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gützkow

Am 14.5.2010 wurde auf dem Hasenberg in Gützkow den 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Gützkow 
ein neues Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL feierlich überge-
ben. Rund 3 Jahre hat es vom ersten Antrag gedauert. Be-
danken möchten wir uns bei allen, die an der Finanzierung, 
Planung und Fertigung beteiligt waren. Bei der feierlichen 
Übergabe waren u. a. anwesend der Innenminister des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern, Herr Lorenz Caffi er, die 
Justizministerin unseres Landes, Frau Uta-Maria Kuder, der 
Bundestagsabgeordnete Herr Matthias Lietz, der Bürger-
beauftragte des Landes M-V Herr Bernd Schubert, Ostvor-
pommerns Landrätin, Frau Dr. Syrbe, der Bürgermeister der 
Stadt Gützkow, Herr Joachim Otto, der Kreisbrandmeister 
Ruthard Groenow, Herr Pastor Hans-Joachim Jeromin, der 
Leitende Verwaltungsbeamte Herr E. Stöwhas, Vertreter un-
serer Partnergemeinde Bohmte und Vertreter der Nachbar-
wehren. Nur in gemeinsamer Arbeit von Stadt, Amt, Land-
kreis und Innenministerium war es möglich, die fi nanziellen 
Mittel aufzubringen, um ein solches Fahrzeug zu fi nanzieren. 
Der vorbeugende und abwehrende Brandschutz und die 
technische Hilfeleistung, nicht zuletzt durch die unmittel-
bare Nähe zur A20 notwendig, sind ab sofort noch effektiver 
möglich. Das spiegelte sich auch sinngemäß in den Grußwor-
ten aller geladenen Gäste wider.  

Zwanzig Jahre Partnerschaft 
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Ebenso wünschten alle der Feuerwehr möglichst wenige 
Einsätze und wenn, eine gesunde Heimkehr. Die eigentliche 
Weihe des Fahrzeuges wurde durch unseren Pastor, Herrn 
Jeromin, vorgenommen. Die Kameraden versprachen, in 
die Dankesworte des Wehrführers gefasst, pfl eglich mit dem 
Fahrzeug umzugehen und den Enthusiasmus des Moments 
mit in den normalen Dienst und die Einsätze zu nehmen.

Uwe Rieck 
Wehrführer 

Der Bürgermeister der Stadt Gützkow, Herr Joachim Otto, übergibt 
das neue Fahrzeug an den Stadtwehrführer Uwe Rieck.

Besichtigung des neuen TLF durch den Innenminister L. Caffi er

Die Landrätin des Landkreises Ostvorpommern Frau Dr. Syrbe freute 
sich mit den Gützkowern über das neue Fahrzeug für die Feuerwehr.

Kreisbrandmeister Ruthart Groenow und Wehrführer Uwe Rieck 

  

Zwanzig Jahre Partnerschaft zwischen der Gemeidne Bohmte und der 
Stadt Gützkow und feierliche Übergabe des 
Tanklöschfahrzeuges an die FFw Gützkow



Züssow	 –	18	–	 Nr.	06/2011

an der Orgel, am Sonntag, den 26. Juni in der schönen 
Quilower Kirche musikalisch den Sommer. Dargeboten 
wird ein bunter Mix von Motetten, Liedern und Orgelstü-
cken passend zur Jahreszeit.
Das Konzert beginnt 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die 
Spende am Ausgang dient der musikalischen Arbeit des 
Chores.

Gemeindegruppen
Kirchenchor Ziethen
Der Chor der Kirchengemeinde probt montags im Ge-
meindehaus in Ziethen von 19:00 - 20:30 Uhr. Unter der 
Leitung von Clemens Kolkwitz. Es macht Freude zu sin-
gen und bereitet gute Laune!

Singkreis und Bläser Groß Bünzow
Jeden Dienstag treffen sich etliche Bläserinnen u. Bläser 
um 18:00 Uhr, zahlreiche Sängerinnen u. Sänger um 19:30 
Uhr jetzt wieder in den Gemeinderäumen des Pfarrhauses 
Groß Bünzow. Beide Gruppen leitet Renate Parakenings. 
Machen Sie doch auch mit!

Kinderkirche/Christenlehre
Eine muntere Kindergruppe kommt regelmäßig mit Herrn 
Eckard Buntrock zusammen, um den christlichen Glauben 
besser kennenzulernen. Der Turnus ist einmal monatlich 
Samstagmorgen. Der nächste Termin und zugleich das 
letzte Treffen vor den Sommerferien ist der 25.06.2011 
von 09:00 - 11:30 Uhr im Ziethener Gemeindehaus! Komm 
auch Du!

Konfirmandenarbeit
Mit gutem Engagement arbeiten wir gemeinsam an viel-
fältigen religiösen Themen. Unsere nächsten Termine 
sind Montag, 06.06.2011, u. Montag, 27.06.2011, jeweils 
von 17:00 - 18:30 Uhr im Ziethener Gemeindehaus. Auch 
Interesse?

Gemeindenachmittag
Am Montag, 27.06.2011 um 14:30 Uhr sind alle Seniorinnen 
und Senioren aus unserem Kirchgemeindegebiet wieder 
ganz herzlich zu unserem Gemeindenachmittag in Rub-
kow ins Küsterhaus eingeladen! Wir freuen uns auf Sie!

Gemeindekirchgeld
Um die Lasten unserer Kirchengemeinde gemeinsam 
tragen zu können, bitten wir ganz freundlich um ein jähr-
liches Gemeindekirchgeld in Höhe von 20,00 EUR. Sie 
können das Gemeindekirchgeld auf das unten genannte 
Konto einzahlen. Ganz herzlichen Dank im Voraus!

für Ziethen: Im Jahre 2011 sammeln wir vor allem für die 
Restaurierung der Orgeln in Ziethen und Quilow.
 für Groß Bünzow: Im Jahre 2011 sammeln wir vor allem für 
die Restaurierung der Orgel in Groß Bünzow.

Wirtschaftsgebühren für die Friedhöfe
Die Friedhofsordnung sieht für jede Grabstelle jährlich zu 
entrichtende Gebühren für den Friedhofsunterhalt in Hö-
he von aktuell 6,13 EUR vor.
Diese sind für den laufenden Unterhalt der Friedhöfe 
dringend erforderlich! Wir bitten freundlich um Überwei-
sung auf das weiter unten genannte Konto.
Friedhofsverwaltung: 03971 242033, Karin und Horst Ja-
not

aktuelle Erreichbarkeit

Homepage
Die Web-Adresse unserer Kirchengemeinden wird fort-
während aktualisiert. Surfen Sie mal vorbei!
http://www.kirche-buenzow-ziethen.de.vu 

Pfr. Andreas Pense-Himstedt
in Groß Bünzow unter  039724 22493
auch in Ziethen unter  03971 210613

gross-buenzow@kirchenkreis-greifswald.de
ziethen@kirchenkreis-greifswald.de

Sprechstunde im Ziethener Pfarrbüro ist mittwochs von 
15:00 - 17:00 Uhr.

Küster/Küsterinnen:
039724 22560  Fred Brummund  Groß Bünzow
039724 23636  Heike Krüger  Klein Bünzow
039724 22860  Hannelore Chalas  Rubkow
039724 20048  Ricarda Müller  Schlatkow
03971 210531  Gerhard Swiontek  Ziethen/Quilow

Friedhofsverwaltung:
03971 242033 Karin und Horst Janot [Zarrentin]

Konto Ziethen:
Ev. Kirchengemeinde Ziethen-Quilow
Sparkasse Vorpommern 
BLZ: 15050500 Kto.-Nr.: 430000685

Konto Groß Bünzow:
Ev. Kirchengemeinde Groß Bünzow-Schlatkow Volks- & 
Raiffeisenbank eG
BLZ: 15061638 Kto.-Nr.: 2152231

Herzlichen Dank!

Evangelische Kirchengemeinde  
Züssow - Zarnekow - Ranzin

Wichtige Termine im Juni und Juli

Pfingstsonntag, 12. Juni 
Zentralgottesdienst in Züssow
10:00 KONFIRMATION
 In Zarnekow und Ranzin kein Gottesdienst
Sonntag, den 19. Juni 
14:00 Uhr Diamantene Konfirmation
 Goldene Konfirmation 
  in Zarnekow
Sonntag, den 26. Juni 
14:00 Uhr ERDBEERFEST in Ranzin

Voranzeige: 
Posaunenmusik des Usedomer Bläserkreises
Donnerstag, den 28. Juli, 19:30 Uhr in Zarnekow


